
Antrag 2 
 

Antrag des Spielausschusses an die 
Mitgliederversammlung des HSJB: 

 

Änderung der Richtlinien für die U12-Basisklassen 

 

Die Turnierordnung möge wie folgt geändert werden:  

 

ALT: 

§ 43 Basisklassen 

(…) 

(5) Spieler der Basisklassen dürfen höchstens dreimal in höheren Basisklassen oder 

in den Allgemeinen Klassen als Ersatzspieler eingesetzt werden. 

(…) 

NEU: 

§ 43 Basisklassen 

(…) 

(5) Spieler der Basisklassen dürfen höchstens dreimal in höheren Basisklassen oder 

in den Allgemeinen Klassen als Ersatzspieler eingesetzt werden.. 

(…) 

(NEU) (8) Der Spielausschuss kann über weitere Teilnahmevoraussetzungen und -

einschränkungen für die Basisklassen oder einzelner Staffeln entscheiden. Diese 

müssen mit der Ausschreibung veröffentlicht werden. 

ALT: 

§ 45 Spieler der Jugendbundesliga Nord 

(1) Stammspieler der Jugendbundesliga Nord dürfen nur an den Sonderklassen, 

nicht aber in den Allgemeinen Klassen und den Basisklassen teilnehmen. 

Stammspieler sind die Spieler der ersten sechs Bretter. 
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(2) Für die Allgemeinen Klassen und die Basisklassen gilt: 

1. Spieler, die in der Jugendbundesliga Nord eingesetzt werden, verlieren für 

dieselbe Runde die Spielberechtigung für die Allgemeinen Klassen und die 

Basisklassen. 

2. Spieler, die insgesamt dreimal in der Jugendbundesliga Nord als Ersatzspieler 

eingesetzt wurden, verlieren ihre Spielberechtigung für die Allgemeinen Klassen und 

die Basisklasse. Ausschlaggebend für den Verlust der Spielberechtigung ist die 

Runde, in der der Spieler zum dritten Mal in der Jugendbundesliga Nord eingesetzt 

wurde, nicht das Datum. 

 

NEU: 

§ 45 Spieler der Jugendbundesliga Nord 

(1) Stammspieler der Jugendbundesliga Nord dürfen nur an den Sonderklassen, 

nicht aber in den Allgemeinen Klassen und den Basisklassen teilnehmen. 

Stammspieler sind die Spieler der ersten sechs Bretter. 

(2) Für die Allgemeinen Klassen und die Basisklassen gilt: 

1. Spieler, die in der Jugendbundesliga Nord eingesetzt werden, verlieren für 

dieselbe Runde die Spielberechtigung für die Allgemeinen Klassen und die 

Basisklassen. 

2. Spieler, die insgesamt dreimal in der Jugendbundesliga Nord als Ersatzspieler 

eingesetzt wurden, verlieren ihre Spielberechtigung für die Allgemeinen Klassen und 

die Basisklasse. Ausschlaggebend für den Verlust der Spielberechtigung ist die 

Runde, in der der Spieler zum dritten Mal in der Jugendbundesliga Nord eingesetzt 

wurde, nicht das Datum. 

Begründung: 

Die U12-Basisklasse soll (analog zur Basisklasse im allgemeinen Spielbetrieb des 

Hamburger Schachverbands) unabhängig von den anderen allgemeinen Klassen 

behandelt werden. So brauchen insbesondere kleinere Vereine bei der Meldung der 

allgemeinen Klassen keine Rücksicht auf die Basisklassen nehmen, welche ja erst 

Monate später ausgeschrieben werden. Dies soll die Spielmöglichkeiten der Kinder 

und kleinen Vereine erhöhen, sowie die Flexibilität für kleinere Vereine steigern. 

Durch den neuen Satz 8 in §43 der Spielordnung wird auch dem Spielausschuss 

eine bessere Möglichkeit gegeben auf die Bedürfnisse der Vereine einzugehen und 

die Wettkämpfe zu organisieren. Beispielsweise können, bei ausreichendem 

Interesse, Gruppen für DWZ-lose Spieler oder Kinder mit einer niedrigen DWZ 

geschaffen werden.  


